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Diese Ausgabe behandelt die folgenden Themen: 
 
1. Rußland kündigt an, nicht Vertragspartei des 

Energiechartavertrages werden zu wollen 
 
Rußland hat angekündigt, nicht Vertragspartei des 
Energiechartavertrages werden zu wollen. Minis-
terpräsident Putin soll die Anordnung, eine ent-
sprechende Mitteilung an die portugiesische Regie-
rung zu senden, am 6. August 2009 unterzeichnet 
haben. Die portugiesische Regierung ist Depositar 
des Energiechartavertrages. Bis zum Zeitpunkt der 
Veröffentlichung dieses Newsletters gab es jedoch 
keine Bestätigung, daß eine solche Mitteilung ab-
gesandt und empfangen worden sei. 
 
Rußland hat den Energiechartavertrag zwar unter-
zeichnet, aber nicht ratifiziert. Seit langem besteht 
Streit darüber, ob Rußland daher verpflichtet ist, 
den Energiechartavertrag vorläufig anzuwenden. 
Eine solche vorläufige Anwendung (provisional 
application) ist in Artikel 45 Energiechartavertrag 
vorgesehen. Relevant ist dies für die zahlreichen 
Energiecharta-Schiedsverfahren gegen Rußland im 
Zusammenhang mit der Yukos-Affäre. Zahlreiche 
ehemalige ausländische Yukos-Aktionäre haben 
Schiedsverfahren eingeleitet und verlangen Scha-
densersatz in Höhe von ca. US-$ 50 Mrd. 
 
Die jetzt geplante Mitteilung, nicht Vertragspartei 
des Energiechartavertrages werden zu wollen,  

 
würde innerhalb von 60 Tagen nach Empfang 
durch den Depositar zur Beendigung der vorläufi-
gen Anwendbarkeit des Vertrages für Rußland 
führen (Artikel 45 Abs. 3a ECT). Bestehende Inves-
titionen bleiben jedoch gemäß Artikel 45 Abs. 3b 
ECT noch für 20 weitere Jahre, nachdem die vor-
läufige Anwendbarkeit des Vertrages für einen 
Staat beendet wurde, geschützt. 
 
2. ICSID Case No. ARB/07/21: Pantechniki v.  

Albania - die Wiederbelebung der „fork in 
the road“-Klauseln? 

 
Zahlreiche Investitionsschutzabkommen enthalten 
sogenannte „fork in the road“-Klauseln. Diese 
schreiben vor, daß ein Investor nicht mehr ein 
Schiedsgericht anrufen kann, wenn er die Streitig-
keit zuvor vor die staatlichen Gerichte gebracht hat. 
Die mesten Schiedsgerichte in den letzten Jahren 
entschieden, daß die vor staatliche Gerichte ge-
brachte „Streitigkeit“ sich von der vor ein Investititi-
onsschiedsgericht gebrachten „Streitigkeit“ grund-
sätzlich unterscheide, der Streitstoff sei ein ande-
rer. Daher könne es die Zuständigkeit des 
Schiedsgerichts nicht hindern, wenn der Investor 
(oftmals aber auch nur eine Tochtergesellschaft) 
zunächst vor staatliche Gerichte gezogen sei (aus-
führliche Nachweise bei Happ/Rubins, Digest of 
ICSID Awards and Decisions 2003-2007, S. 348). 



 
Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH   2

Der ICSID-Schiedsspruch im Verfahren Pantechni-
ki S.A. Contractors & Engineers v. The Republic of 
Albania führt möglicherweise dazu, daß Unterneh-
men künftig sorgfältiger ihre Optionen prüfen müs-
sen, wenn Kern des Streits vertragliche Ansprüche 
sind und sie selber Klage erheben wollen. Die Klä-
gerin hatte in Albanien Straßenbauarbeiten durch-
geführt und im Zuge der Unruhen 1997 erhebliche 
Verluste erlitten. Obgleich mehrere staatliche Stel-
len befürwortet hatten, die Klägerin zu entschädi-
gen, erhielt sie keine Entschädigung. Die Klägerin 
zog dann vor staatliche albanische Gerichte und 
verlor. Noch bevor der Rechtsweg in Albanien aus-
geschöpft war, erhob sie eine ICSID-Schiedsklage 
und verlangte u.a. die angeblich versprochene 
Entschädigung. Sie argumentierte, Albanien habe 
eine bestehende Verpflichtung ihr gegenüber nicht 
erfüllt. Albanien wandte ein, dieser geltend ge-
machte Anspruch sei bereits vor die staatlichen 
Gerichte gebracht worden, daher sei die ICSID-
Klage wegen der „fork in the road“-Klausel unzu-
lässig. Das Schiedsgericht gab im Ergebnis Alba-
nien recht und wies die Klage ab. 

3. Konferenz „50 Years of BIT’s“, Frankfurt 1-3  
Dezember 2009 

 
Das erste bilaterale Investitionsschutzabkommen 
der Welt wurde 1959 zwischen Deutschland und 
Pakistan abgeschlossen. Anläßlich des 50. Jah-
restages findet in Frankfurt am Main die Konferenz 
"50 Years of BITs: Taking Stock and a Look to the 
Future" unter der Schirmherrschaft des Bundes-
wirtschaftsministeriums statt. Die Konferenz wird 
von der Gesellschaft für Auslandsinvestitionen und 
den Universitäten Köln und Halle organisiert und 
u.a. von UNCTAD, ICSID, der OECD und der Lu-
ther Rechtsanwaltsgesellschaft unterstützt.  
 
Die dreitägige Konferenz soll Politiker, Wissenschaft-
ler, Anwälte und Schiedsrichter aus der ganzen Welt 
zusammenbringen, um aktuelle Probleme und Ent-
wicklungen zu diskutieren, die die nächsten 50 Jahre 
bestimmen werden. Weitere Einzelheiten sowie An-
meldeformulare unter http://www.50yearsofbits.com/. 
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